
 

   Stadt Kaufbeuren 
    Kinder, Jugend und Familie 
    Am Graben 3 
    87600 Kaufbeuren 

 

Zu Ihrem gestellten Antrag benötigen wir folgende Nachweise (in Kopie) 
 

1. Tageseinrichtung / Tagespflege 
 

 Buchungsvertrag der Einrichtung 

 Betreuungsvereinbarung der Tagespflege 
 

2. Einkommensverhältnisse 
 

 Wenn Sie einen Anspruch auf diese Leistungen haben, legen Sie uns bitte nur den 

aktuellen Bescheid vor (die Einreichung weiterer Unterlagen ist nicht erforderlich): 
 

  Arbeitslosengeld II (SGBII) 

  Asylleistungen 

  Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 

  Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (SGB XII)  

  Wohngeld 

  Kinderzuschlag 

 

 Sollten Sie keinen Anspruch auf die o. g. Leistungen haben, bitten wir Sie uns 

folgende Einkommensverhältnisse mitzuteilen und die erforderlichen Unterlagen 

einzureichen: 
 

 Arbeitsvertrag 

 Lohnabrechnungen der letzten 12 Monate  

 Einkünfte aus Nebentätigkeit der letzten 12 Monate 

 bei selbstständiger Tätigkeit: Einkommenssteuerbescheid der letzten 3 Jahre / 

Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten 3 Jahre  

 Rentenbescheid 

 Arbeitslosengeld I Bescheid von der Bundesagentur für Arbeit 

 Krankengeldbescheid 

 Kontoauszug über Kindergeld 

 Bescheid über Elterngeld  

 Nachweis über Unterhalts- / UVG-Zahlungen (Kontoauszug) 

 Einkommen aus Vermietung und Verpachtung (Mietverträge usw.) 

 Zinsen aus Vermögen 

 

3. Laufende Belastungen 
 

 Mietvertrag oder letztes Schreiben über die Mietänderung  

 bei Wohneigentum:  

    - aktuelle Zinsbescheinigung der Bank 

     - aktuelle Zins- und Tilgungsrate (Kontoauszug)           

     - aktuelle Gebührenbescheide (z.B. Wasser, Abfall, Kaminkehrer, Grundsteuer, usw.) 

 Police und Kontoauszug von Versicherungen (z. B. Unfall-, Haftpflicht, 

Hausratversicherung, Altersvorsorge) 

 

Informationsblatt 
 

zum Antrag auf Übernahme der Gebühren 
für die Förderung von Kindern in einer  

Kindestageseinrichtung oder Kindertagespflege 

Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus. 
 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Anträge mit fehlenden Nachweisen bzw. Anträge, die 
nicht vollständig ausgefüllt und unterschrieben sind, nicht bearbeitet werden können. 
 
 


